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BUNDESMINISTERIUM 

FÜR 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

DVR: 0000060 

Wien, am 2. September 1992 

Zl. 1055.143/6-I.2/92 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Gesetz über Bausparkassen 
(Bausparkassengesetz-BSpKG) einge
führt werden soll; Stellungnahme 

SB LR Dr.F.HAUG 

Beilage 
: "; .. tum: 1 O. SEPt 1992 
, 

An das 

Präsidium des Nationalrats 

Wie n 

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten beehrt 

sich, seine Stellungnahme zum Gesetzesentwurf des 

Bundesministeriums für Finanzen in 25-facher Ausfertigung 

vorzulegen. 

Für den Bundesminister: 

CEDE m.p. 

F. d. R. d. A.: -'\-\ ~~ \"----~-r~ 
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BUNDESMINISTERIUM 

FÜR 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

DVR: 0000060 

Wien, am 2. September 1992 

Zl. 1055.143/6-I.2/92 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Gesetz über Bausparkassen 
(Bausparkassengesetz-BSpKG) einge
führt werden soll; Stellungnahme 

SB LR Dr.F.HAUG 

Zu Zl. 31 0100/28-V/5/92 
vom 14.Juli 1992 

An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Wie n 

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

begrüßt den übermittelten Entwurf ausdrücklich, der der 

Internationlisierung im Hinblick auf die Schaffung des 

Europäischen wirtschaftsraums Rechnung trägt. 

Zum Gesetzestext beehrt sich das Bundesministerium für 

auswärtige Angelegenheiten folgende Stellungnahme abzugeben: 

Der Titel des Gesetzes erscheint für die Aussage zu lang. 

Es wird deshalb vorgeschlagen: "Bundesgesetz über Bausparkassen 

(Bausparkassengesetz - BSpKG)". Außerdem wird darauf aufmerksam 

gemacht, daß statt "(EWR-)Mitgliedstaat(en)" die Formulierung 

"Staat(en). der/die Vertragspartei des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum ist/sind" treten sollte (siehe 

z.B. § 2 Abs.1 Z 5 lit.a, § 7 Abs.3, § 9 Abs.2 und 3, Erl. zu 

§ 9). Darüberhinaus ist zu berücksichtigen, daß dieser Vertrag 

noch nicht in Kraft getreten ist, sodaß in die Schlußbestimmung 

über das Inkrafttreten ein Passus aufzunehmen wäre, der 

folgendermaßen lauten könnte: "Die §§ 2 Abs.1 Z 5 lit.a. 7 

Abs.3. 9 Abs.2 und 3 treten mit Inkrafttreten des Abkommens 

über den Europäischen wirtschaftsraum in Kraft." 

Für den Bundesminister: 

CEDE m.p. 

F.d.R.d.A.: \1 i \..-. 
~L'-/I'_ ~\ 
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